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notwendig, jede Aussage unmittel
bar durch die Praxis zu bestätigen. 
Auf der Grundlage von Erkennt
nissen, deren Wahrheit bereits 
durch die Praxis bestätigt wurde, 
ist es möglich, die Wahrheit oder 
Falschheit weiterer Aussagen in 
einem theoretischen B.verfahren 
zu begründen. Die zu beweisende 
Aussage - die These - wird dabei 
durch andere Aussagen, deren 
Wahrheit bereits praktisch oder 
theoretisch erwiesen ist - die Ar
gumente -, begründet. Die logi
sche Struktur der theoretischen 
B.verfahren ist oft kompliziert. Wir 
können in der Hauptsache zwi
schen deduktiven und reduktiven 
B.verfahren sowie dem Analogie-B. 
unterscheiden. Ein deduktiver B. 
geht von theoretischen Aussagen 
aus, deren Wahrheit bereits be
kannt ist, oder von —» Axiomen, die 
in einem bestimmten theoretischen 
System als wahr gelten, und bildet 
von diesen ausgehend mit Hilfe lo
gischer Schlußregeln eine Kette 
von Aussagen, an deren Ende die 
zu beweisende These steht. Jede 
folgende Aussage muß sich hierbei 
nach den Schlußregeln aus der vor
hergehenden Aussage ergeben. Ein 
rein deduktiver B. setzt bereits 
eine weitgehende Formalisierung 
der betreffenden Theorie voraus. 
Ein reduktiver B. dagegen stellt mit 
Hilfe von —» Induktionen einen logi
schen Zusammenhang zwischen 
der zu beweisenden These und be
reits bekannten wahren Aussagen, 
den Argumenten, her.
Deshalb ist er logisch nicht so 
zwingend wie der deduktive B. Der 
Analogie-B. benutzt —> Analogien 
als Argumente, weshalb er eben
falls nicht schlüssig ist. Im Er
kenntnisprozeß der Wissenschaf
ten werden häufig komplizierte 
B.verfahren benutzt, die sowohl 
die Praxis als auch deduktive und 
reduktive Methoden verbinden. So 
wird z. B. die Wahrheit der marxi
stisch-leninistischen Theorie auf 
eine komplexe Weise mittels der

praktischen geschichtlichen Erfah
rungen und Resultate, mittels re
duktiver Methoden durch die in
duktive Verarbeitung empirischer 
Kenntnisse und durch deduktive 
Ableitung von bereits gesicherten 
theoretischen Kenntnissen bewie
sen.

Bewußtheit: Übereinstimmung
der bewußt erstrebten Absichten 
und Ziele des gesellschaftlichen 
Handelns mit den objektiven Not
wendigkeiten der gesellschaftli
chen Gesamtentwicklung. B. be
zeichnet die der —» Spontaneität ent
gegengesetzte Qualität gesell
schaftlichen Handelns. Sie ist 
durch die Kenntnis und Ausnut
zung der gesellschaftlichen Ge
setze und damit durch die Beherr
schung des Lebensprozesses der 
Gesellschaft gekennzeichnet. Mit 
B. handeln die Menschen dann, 
wenn sie ihre bewußten Zwecke in 
Übereinstimmung mit den Geset
zen der gesellschaftlichen Entwick
lung bestimmen und verwirkli
chen, wenn die von ihnen in Bewe
gung gesetzten Ursachen auch die 
von ihnen gewollten Wirkungen 
erzeugen, d.h., wenn sie ein richti
ges —» Bewußtsein von ihrem eige
nen gesellschaftlichen Lebenspro
zeß besitzen.
Der Mensch kann als ein mit Be
wußtsein begabtes Wesen nicht an
ders als über sein Bewußtsein prak
tisch tätig sein. Insofern ist jede 
menschliche Tätigkeit bewußt auf 
ein unmittelbares oder auch ferne
res Ziel, auf einen bestimmten Ge
genstand des Interesses gerichtet. 
Unter den gesellschaftlichen Bedin
gungen des Privateigentums an den 
Produktionsmitteln und der Klas
senspaltung erzeugt die bewußte 
menschliche Tätigkeit aber über 
die unmittelbaren, bewußt ange
strebten, im Kopf vorgeplanten Re
sultate hinaus Wirkungen im ge
sellschaftlichen Gesamtprozeß, die 
von den Handelnden weder be
wußt gewollt noch vorausgesehen


